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Hinweisschreiben nach § 115 Abs. 6 SGB VI bei Erreichen der 
Regelaltersgrenze - Aufnahme eines Hinweises auf die GuV als 
antragsaufnehmende Stellen
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Dabei wurde die Ergänzung aufgenommen, dass nicht nur die A+B Stellen für die Antragsaufnahme zur Verfügung stehen. Neben der Option Online 

Antragsstellung und Antragsaufnahme durch VB/VÄ wird auf den Service der Online Antragsaufnahme durch die GuV aufmerksam gemacht.

Sehr geehrte X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie einen Antrag auf Regelaltersrente stellen können.

Wann erreichen Sie die Regelaltersgrenze?...

Was müssen Sie tun, um eine Regelaltersrente zu erhalten?

Die Regelaltersrente können Sie nur erhalten, wenn Sie einen Rentenantrag stellen (siehe "Rat und Hilfe bei der Rentenantragstellung und bei weiteren 

Fragen").

Bis wann sollten Sie den Rentenantrag stellen?......

Können Sie die Regelaltersrente später beantragen?...

Rat und Hilfe bei der Rentenantragstellung und bei weiteren Fragen Online

Unter www.deutsche-rentenversicherung.de/eAntrag können Sie Anträge online stellen. Sie können hierfür den folgenden Direktlink verwenden: 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0100

Mit Unterstützung unserer Auskunfts- und Beratungsstellen

Unter https://www.eservice-drv.de/eTermin können Sie einen festen Beratungstermin über das Internet buchen. Sie können die gewünschte Auskunfts- und 

Beratungsstelle und Ihren Wunschtermin auswählen. Einen Termin in Ihrer nächstgelegenen Auskunfts- und Beratungsstelle können Sie auch telefonisch 

vereinbaren. Die Kontaktdaten Ihrer nächstgelegenen Auskunfts- und Beratungsstelle erhalten Sie auch unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 1000 4800 

oder im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de. Hier erfahren Sie auch, welche Versichertenberater und Versichertenälteste in Ihrer Umgebung 

tätig sind und wie Sie sie erreichen. Die Formulare können im Beratungsgespräch gleich elektronisch ausgefüllt und online weitergeleitet werden.

Unsere Partner vor Ort

Bei den Versicherungsämtern der Städte und Gemeinden können Sie den Antrag auch online stellen oder Ihre Versicherungsunterlagen weiterleiten lassen.

Mit freundlichen Grüßen

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0100


Freibetrag 2021 für Bezüge aus betrieblicher 
Altersversorgung

02.08.2021

Der Freibetrag bei den Krankenversicherungsbeiträgen gilt nur für Bezüge der 

betrieblichen Altersversorgung (bAV) 

– also Betriebsrenten, Pensionszusagen, Zahlungen aus Direktversicherungen 

und Zusatzversorgungen im öffentlichen Dienst (monatliche und einmalige 

Zahlungen). Bei anderen rentenähnlichen Bezügen, etwa aus Versorgungen aus 

öffentlich rechtlichem Dienstverhältnis (zum Beispiel Unfallversicherungen) oder 

berufsständischen Versorgungen, sind weiter Krankenversicherungsbeiträge auf 

die volle Summe zu entrichten, sobald die Grenze (2021: 164,50 Euro) 

überschritten wird.

Die Freibetragsregelung gilt nicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung.
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KV & PV Beiträge auf Betriebsrenten:
Beispiel 150€ / 165€/ 300€ / 500€

02.08.2021

Ausgangslage: 

Allg. KV Beitrag: 14,6%

Kassenindividueller ZB:   1,3%

PV Beitrag: 3,05%

Zuschlag Kinderlos: 0,25%

Versorgungsbezüge: 300€

KV: 

300€ - 164,50€ = 135,50€

135,50 € x (14,6%+1,3%) =  21,54€

PV:

300€ x (3,05% + 0,25%)    =    9,90€

Gesamtbeitrag KV+PV: 31,44€

Versorgungsbezüge: 500€

KV: 

500€ - 164,50€ = 335,50€

335,50 € x (14,6%+1,3%) =    53,34€

PV:

500€ x (3,05% + 0,25%)    =    16,50€

Gesamtbeitrag KV+PV: 69,84€

Versorgungsbezüge: 150€

KV: 

Keine Beiträge

PV:

Keine Beiträge

Gesamtbeitrag KV+PV: 0,00€

Versorgungsbezüge: 165€

KV: 

165€ - 164,50€ = 0,50€

0,50 € x (14,6%+1,3%) =        0,08€

PV:

165€ x (3,05% + 0,25%)    =   5,45€

Gesamtbeitrag KV+PV: 5,52€
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Meldung von Adressdaten an die DSRV 
(und Träger der DRV sowie Postrentendienst)

02.08.2021

Grundlagen für das Meldeverfahren zwischen Einwohnermeldeamt und DRV

Sofern  der/die Versicherte sich ordnungsgemäß nach seinem Umzug bei der Gemeinde 

ummeldet, senden diese die geänderten Adressdaten an die DRV und ggf. an den 

Postrentendienst.

Insofern ist für Versicherte, auch wenn sie nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen 

(AG Meldung), eine Mitteilung über eine geänderte Adresse im Regelfall nicht erforderlich
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§ 196 Abs. 2 SGB VI

02.08.2021

(2) Die zuständigen Meldebehörden haben der Datenstelle der Rentenversicherung zur 

Durchführung ihrer Aufgaben nach § 150, zur Durchführung der Versicherung wegen Kindererziehung 

und zur Weiterleitung der Mitteilung nach § 101a des Zehnten Buches die erstmalige Erfassung und 

jede Änderung des Vor- und des Familiennamens, des Geschlechts oder eines Doktorgrades, 

den Tag, den Monat, das Jahr und den Ort der Geburt und die Anschrift der alleinigen oder der 

Hauptwohnung eines Einwohners mitzuteilen. Bei einer Anschriftenänderung ist zusätzlich die 

bisherige Anschrift, im Falle einer Geburt sind zusätzlich die Daten der Mutter nach Satz 1, bei 

Mehrlingsgeburten zusätzlich die Zahl der geborenen Kinder und im Sterbefall zusätzlich der Sterbetag 

des Verstorbenen mitzuteilen. Die Datenstelle der Rentenversicherung übermittelt die Daten einer 

erstmaligen Erfassung oder Änderung taggleich an die zuständige Einzugsstelle nach § 28i des 

Vierten Buches, soweit diese bekannt ist. Satz 1 gilt entsprechend für Sterbefallmitteilungen für 

deutsche Staatsangehörige aus dem Ausland.

In diesen Fällen erfolgt die Übermittlung in elektronischer Form unmittelbar durch die deutschen 

Auslandsvertretungen an die Datenstelle der Rentenversicherung. Sind der Datenstelle der 

Rentenversicherung Daten von Personen übermittelt worden, die sie nicht für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben nach Satz 1 benötigt, sind diese Daten von ihr unverzüglich zu löschen.
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§ 101a SGB X: Mitteilungen der Meldebehörden 
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Meldepflichten der Datenstelle der Rentenversicherungsträger

Ändert sich die Anschrift eines Einwohners oder verstirbt er, übermittelt das zuständige Meldeamt die 

entsprechenden Daten in automatisierter Form an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung 

(§ 145 SGB VI). Der Inhalt dieser Meldungen ergibt sich aus § 196 Abs. 2 SGB VI in Verbindung mit 

§ 5 Abs. 1 der 2. BMeldDÜV.

Die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung ist nach § 101a Abs. 1 SGB X zur unverzüglichen 

Weiterleitung der von den zuständigen Meldeämtern nach § 196 Abs. 2 SGB VI übersandten 

Mitteilungen aller Sterbefälle und Anschriftenänderungen an die Deutsche Post AG verpflichtet.

Die Übermittlung an die Deutsche Post AG hat unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern (§

121 BGB), zu erfolgen. Damit soll gewährleistet werden, dass der Renten Service der Deutschen Post 

AG im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung seine Aufgaben zur Überwachung der 

Voraussetzungen für die Zahlung sozialer Geldleistungen (§ 119 SGB VI) und im 

Rentenauskunftsverfahren (§ 151 SGB VI) wahrnehmen kann. Unter anderem soll die Überzahlung 

von Geldleistungen nach dem Tod des Berechtigten wegen fehlender Informationen der Zahlstellen 

durch eine verbesserte Zusammenarbeit der beteiligten Stellen vermieden werden.
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§ 101a SGB X: Mitteilungen der Meldebehörden 

02.08.2021

Einstellung laufender Geldleistungen

Nach § 101a Abs. 2 Nr. 1 SGB X dürfen die Mitteilungen durch die Deutsche Post AG nur dazu 

verwendet werden, um laufende Geldleistungen der Leistungsträger, der in § 69 Abs. 2 SGB X 

genannten Stellen sowie ausländischer Leistungsträger mit laufenden Geldleistungen in die 

Bundesrepublik Deutschland einzustellen oder deren Einstellung zu veranlassen.

Erfolgt die Auszahlung der Leistung durch die Deutsche Post AG, kann diese die Leistung einstellen. 

Die Träger der allgemeinen Rentenversicherung zahlen laufende Geldleistungen mit Ausnahme des 

Übergangsgeldes durch die Deutsche Post AG aus (§ 119 Abs. 1 Satz 1 SGB VI). Wenn der 

Leistungsträger selbst auszahlt, kann die Deutsche Post AG die Einstellung der Leistung veranlassen.

Berichtigung von Anschriften

Nach § 101a Abs. 2 Nr. 1 SGB X kann die Deutsche Post AG die Mitteilungen auch verwenden, um 

Anschriften von Empfängern laufender Geldleistungen der Leistungsträger (§ 12 SGB I) und der in §

69 Abs. 2 SGB X genannten Stellen zu berichtigen oder deren Berichtigung zu veranlassen.
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Anforderung von Geburtsnachweisen im 
Kontenklärungs- und Rentenverfahren -

02.08.2021

Dokumentation SC 1406 aufgrund einer Umzugsmeldung durch eine Meldebehörde

Entscheidung zum Wegfall von Anforderung von Geburtsnachweisen (FAVR 1/2017 TOP 5).

Im Jahr 2018 erfolgte zusätzlich eine Bestandsausstattung (da Meldungen bereits sei dem Jahr 2012 

vorlagen). Im Jahr 2014 wurden über 16 Millionen Datensätze gemeldet, davon allein 8 Millionen Umzüge 

/ Änderung der Adressdaten.

Aufgrund einer aktuellen Entscheidung der Expertengruppe Kontenklärung werden in einer der nächsten 

Versionen von eAntrag auch Änderungen (stille Kontoabfrage)  zum Wegfall der Notwendigkeit 

Bestätigung der Personenstandsdaten erfolgen.

Im  Kernsystem  rvDialog führt künftig die Verarbeitung einer Meldung einer  Meldebehörde  (OSCI-

XMeld),  die  von der DSRV eindeutig einer Person  zugeordnet  wurde, zur Dokumentation des für die 

DRV gültigen Geburtstages  im  Schlüssel  1406  über  das  Merkmal  „Herkunft  des Geburtsdatums 

durch Meldebehörde“ (AGDTTH 2/2016, TOP 16).

Beispiel:

In   einem   Stammsatz   ist   in   der   Datenbanktabelle   mit  den Herkunftsmerkmalen  vermerkt,  dass  

für  diese  Person die Anschrift aufgrund  einer  Meldung  einer  Meldebehörde aktualisiert wurde. Das 

Herkunftsmerkmal  für  das  Geburtsdatum ist noch nicht beschickt. Da die  Umzugsmeldung  das 

Geburtsdatum der Meldebehörde enthält und mit dem  im  Stammsatz gespeicherten Geburtsdatum 

übereinstimmt, wird für diesen  Fall  das Verfahren zur Bestandsausstattung aktiviert, das im Konto und 

anschließend im Stammsatz die Herkunft des Geburtsdatums im Schlüssel 1406 dokumentiert.
BAVers e.V. 11



Optimaler Rentenbeginn bei AR für langjährig 
Versicherte verpasst: zu spät – was ist zu retten?
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Versicherter: geb. Juni 1956
Wartezeit 45 Jahre: 575 Monate (bis 12/2020) 
Beratungstermin: 27.07.2021
Hinzuverdienst in 2021: 65.700€
Welcher Rentenbeginn kann/soll gewählt werden?



Optimaler Rentenbeginn bei AR für langjährig 
Versicherte verpasst: zu spät – was ist zu retten?
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Rentenbeginn: 
Juli 2021
(=Antragsmonat)



Optimaler Rentenbeginn bei AR für langjährig 
Versicherte verpasst: zu spät – was ist zu retten?
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Rentenbeginn: 
Mai 2021
(=2 Mo rückwirkend)



Optimaler Rentenbeginn bei AR für langjährig 
Versicherte verpasst: zu spät – was ist zu retten?
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Rentenbeginn: 
März 2020
(= fiktiv „optimaler 
Rentenbeginn)



Optimaler Rentenbeginn bei AR für langjährig 
Versicherte verpasst: zu spät – was ist zu retten?
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Wichtiger Hinweis für die Beitragszahlung zur Krankenversicherung „während Flexi“



Die „Weihnachtsrente“ in der Praxis… ☺
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Versicherter: geb. Feb 1957
Wartezeit 45 Jahre: 529 Monate (bis 12/2020) 
Hinzuverdienst in 2021: 70.000€
Welcher Rentenbeginn kann/soll gewählt werden?



Die „Weihnachtsrente“ in der Praxis… ☺
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Die „Weihnachtsrente“ in der Praxis… ☺
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Die „Weihnachtsrente“ in der Praxis… ☺
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Die „Weihnachtsrente“ in der Praxis… ☺
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Grundrenten-Bescheide

11.08.2021



Grundrenten-Bescheide

11.08.2021
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Synchronisierter Aufruf der Bestandsfälle der DRV

Beachte

• Die Bearbeitung erfolgt – unabhängig vom Wohnsitz im In- oder Ausland- nach Jahrgängen

• Für die im ersten Halbjahr 2021 erstellten Rentenbescheide wir die Grundrentenzuschlags-

prüfung im 4. Quartal 2022 nachgeholt

Zeitplan Versand der Bescheide

• Bescheide mit Negativaussage/vorläufige Bescheide für NeurentnerInnen ab 21. Juni 2021

• Endgültige positive Bescheide für NeurentnerInnen ab Mitte Juli 2021 möglich

• Start der Bestandsausstattung (nur positive Bescheide) ab 2. August 2021



Grundrentenzuschlag
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Grundrentenzuschlag
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